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 Veröffentlicht am 18.05.1953

Norm

ZPO §467 Ca

Rechtssatz

Es ist nicht erforderlich, den Berufungsgrund ausdrücklich zu benennen, sondern es genügt, wenn den Ausführungen

der Berufung mit hinreichender Deutlichkeit zu entnehmen ist, welcher Berufungsgrund geltend gemacht wurde. Es

genügt demnach, daß den Berufungsausführungen deutlich zu entnehmen ist, daß die rechtliche Beurteilung des

Erstgerichtes angefochten wird, um das Berufungsgericht zu verp;ichten, die rechtliche Beurteilung einer Prüfung zu

unterziehen.
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